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B e s c h l u s s   des Grossen Gemeinderates von Zug Nr. 1389 

betreffend Teilrevision der Ortsplanung Zug; Rahmenkredit 
 
Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Kenntnis von Bericht und Antrag des 
Stadtrates Nr. 1793 vom 6. April 2004 und gestützt auf den Antrag der Geschäftsprü-
fungskommission Nr. 1793.2 vom 5. Mai 2004: 
 
1. Für die Organisation und Durchführung der Teilrevision der Ortsplanung Zug 

2004 - 2008 wird ein Rahmenkredit von CHF 400'000.- zu Lasten der Laufenden 
Rechnung bewilligt. 

 
2. Die Jahrestranchen sind ab dem Jahr 2005 auf einem separaten Konto in der Lau-

fenden Rechnung zu budgetieren. 
 
3. Dieser Beschluss tritt unter Vorbehalt des Referendums gemäss § 6 der Gemein-

deordnung sofort in Kraft. Er ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die Amt-
liche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufzunehmen. 

 
4. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
Zug, 8. Juni 2004 
 
 
Werner Golder, Präsident  Arthur Cantieni, Stadtschreiber 
 
 
 
 
 
 
Referendumsfrist: 18. Juni - 19. Juli 2004 


